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Bekanntmachuna der Haushaltssatzung 2026

Die nachstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde dem Landrat als
untere staatliche Verwaltungsbehörde in Recklinghausen mit Schreiben vom
12.03.2026 gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW angezeigt.

Die Haushaltsatzung 2026 und die dazugehörigen Anlagen liegen in der Kolpingstr. 1
beim Fachdienst Finanzen der Stadt Datteln, Zimmer 3.06 während der regulären
Öffnungszeiten (vorherige telefonische Absprache unter 107 343 erbeten) öffentlich
aus und sind ebenfalls unter der Adresse www.datteln.de im Internet verfügbar.

Hinweis:

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen der Satzung kann nach Ablauf
von sechs Monaten nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes
Anzeigeveri:ahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den

Mangel ergibt.

Datteln, 25.03.2026

Olaf Stümpel
Kämmerer







§ 7 Stellenplan

Soweit im Stellenplan Stellen als künftig wegfallend (kw) oder künftig umzuwandeln (ku)
bezeichnet sind, hat das nachfolgend aufgeführi:e Rechtsfolgen:

a) kw-Vermerke - Die jeweilige Planstelle entfällt mit dem Freiwerden der Stelle.
b) ku- Vermerke - Die Bewertung der jeweiligen Planstelle ändert sich bei

Freiwerden der Stelle.

Vorübergehend können Stellen von Beamten auch mit vergleichbaren Arbeitnehmern be-
setzt werden, und Stellen von Arbeitnehmern können vorrübergehend mit vergleichbaren
Beamten besetzt werden.

§ 8 Regelungen für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresab-
Schlusses festgestellt werden können und zu keinen Auszahlungen im selben Haushaltsjahr
führen, gelten nicht als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW.

Datteln, den 25. Februar 2026
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